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Sport – Schützen – Verein  Borbach 1919e.V.

Mitglied des Deutschen Schützenbundes


Aufgaben einer Standaufsicht
Erscheinen Pünktlich kurz vor Trainingsbeginn:
Donnerstag von 


18.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Sonntag / Feiertag

10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Vor Trainingsbeginn:

· Eintragen der Aufsichtsperson in den Aufsichtsnachweis (Schießbuch)
· Aufsichtsaushang ändern 

· Kontrolle der Waffenschränke auf Vollständigkeit

· Bereitstellung Luftgewehrmunition
· Bereitstellung von Scheiben

· Große KK Spiegel

Während des Trainings:

· Eintragen von Schützen in die Schießbücher

· Kassieren der Trainingsgebühren

· Verkauf von Munition zum sofortigen Verbrauch

· Verkauf von Munition an WBK Inhaber (Kontrolle der WBK)
· Verkauf von Streifenhaltern

· Wahrnehmung der Aufsicht auf dem LG bzw. KK Stand

· Auswertung von Schießergebnissen (Wertemaschine, PC)
· Anhaltung der Schützen den Stand sauber nach dem Training zu verlassen

· Ausübung des Weisungsrechtes bei Sicherheitsverstößen

· Hinweis auf Gehörschutz

Nach Trainings-Ende:

· Information der Sportleitung bei Besonderheiten

· Kontrolle der Waffenschränke auf Vollständigkeit

· Kontrolle der Sportgeräte auf Sicherung (roter Faden)

· Schießkasse wegschließen

· Kontrolle des Schießstand auf Sauberkeit

· KK Hülsen

· Diabolos

Wichtig ! 
Es darf kein Training stattfinden ohne dass eine eingetragene Aufsichtsperson die Aufsicht übernimmt. Die Aufsicht selbst darf nicht am Training teilnehmen!
Sven van Bevern
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